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Entschließung  

Strafverfahrensänderungsgesetz 1999 (StVÄG 1999)  

   

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder begrüßen es, dass mit dem 
Entwurf für ein Strafverfahrensänderungsgesetz 1999 die Strafprozessordnung endlich 
die seit fast zwei Jahrzehnten überfälligen datenschutzrechtlichen Regelungen erhalten 
soll. Sie stellen jedoch fest, dass der nunmehr vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Bundestages nicht alle wichtigen Forderungen des Datenschutzes erfüllt.  

Darüber hinaus will der Bundesrat das Datenschutzniveau weiter absenken und hat auch 
zu diesem Zweck den Vermittlungsausschuss angerufen. Zu kritisieren ist, dass   

- Zeuginnen und Zeugen auch bei Straftaten ohne erhebliche Bedeutung durch 
Öffentlichkeitsfahndung im Fernsehen oder Internet gesucht werden können,   

- Zweckbindungen präventivpolizeilicher Daten, darunter auch der Erkenntnisse aus 
verdeckten Datenerhebungsmaßnahmen, wie z. B. einem Großen Lauschangriff oder 
einem Einsatz verdeckter Ermittler, völlig aufgehoben werden, so dass sie 
uneingeschränkt zur Strafverfolgung genutzt werden können,  

- umgekehrt aber auch Informationen aus Strafverfahren über die Gefahrenabwehr 
hinaus uneingeschränkt zur Gefahrenvorsorge genutzt werden können,  

- nicht am Verfahren beteiligte Dritte schon bei „berechtigtem Interesse“ Einsicht in 
Strafverfahrensakten bekommen können.  

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sehen den verfassungsrechtlich 
gebotenen Ausgleich zwischen Persönlichkeitsschutz und Interessen der 
Strafverfolgungsbehörden nicht mehr als gewährleistet an, falls die Vorschläge des 
Bundesrates Eingang in die Strafprozessordnung finden sollten. Die 
Datenschutzbeauftragten fordern daher den Vermittlungsausschuss auf, die 
Änderungsanträge zurückzuweisen. Stattdessen sind Regelungen in der 
Strafprozessordnung vorzusehen, die geeignet sind, bei einer effektiven Strafverfolgung 
die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen angemessen zu gewährleisten.  

 


